
 

                              Schuljahr 2012/2013 
(01.08. - 31.07.) 

Gebühren Ganztagsgrundschule (Klassen 1-5) 
 

 
 

Gebühren 

 

Jährliche 

Zahlung 

 

Monatliche 

Zahlung 

 

Fälligkeit 

 

Bemerkung 

 
Schulgeld 

ohne EK- 

Nachweis* 

 
4.500,00 

 
450,00  
 

 
15.06. (gesamt) 
o. 
3. Werktag des 
lfd. Monats 

 
Nachlass bei jährlicher 
Zahlung: 2 Monatsraten 

 

Schulgeld 

mit EK-

Nachweis** 

  
120,00 - 450,00 
gemäß gesonderter 
Tabelle auf 
Nachfrage 

 
3. Werktag des 
lfd. Monats 

 
Hinzu kommen weitere 
monatl Gebühren für PYP, 
Ausflüge, Nachmittags-
programm und Medien  

 

Hortbeitrag 

ohne Gutschein 

 
4.050,00 

 
405,00 

 
3. Werktag des 
lfd. Monats 

 
Nachlass bei jährl. 
Zahlung zwei 
Monatsraten 

 

Hortbeitrag 

mit Gutschein 

  
Gemäß 
einkommens-
abhängigem 
Bescheid vom 
Bezirksamt 

 
3. Werktag des 
lfd. Monats 

 
Beiträge liegen zwischen 
16,00 und 243,00 je nach 
Einkommen 

 

Anmeldegebühr 

 
600,00 

  
Vertragsabschluß 
 

 
Einmalig 

 

Lehr- und 

Arbeitsmittel 

 
250,00 

  
01.08. 

 
Einmal im Jahr 

 

Vorauszahlung 

 
1.350,00 

  
Vertragsabschluß 
einmalig 

 
Schulgeldvorauszahlung 
für letzte drei Monate 
vor Vertragsbeendigung 

 

Mittagessen/ 

Snack 

  
55,00 

 
3. Werktag des 
lfd. 
Monats 

 

 
Englisch/Deutsch 

Förderunterrricht 

Klassen 1-2*** 

Klassen 3-5*** 

 
Halbjährlich 
 
600,00 
700,00 

 
Halbjährlich 
 
600,00 
700,00 

 
01.08. 
und 
01.02. 

 
Notwendigkeit wird durch 
Sprachtest festgestellt 

 
 
• beinhaltet Gebühren für verpflichtende(s) PYP-Programm, Nachmittagsaktivitäten, Ausflüge und Media  
 
**   Gebühren für verpflichtende(s) PYP-Programm, Nachmittagsaktivitäten, Ausflüge und Media sind nicht    
       enthalten und werden zusätzlich berechnet 
 
*** Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem Sprachtest. 
 
Die Kosten für Klassenfahrten sind nicht im Preis enthalten. 
 
Wir bieten Geschwisterermäßigung an. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, einkommensabhängige Schulgebühren mit uns zu vereinbaren. In diesem Fall 
muss jährlich ein rechtsverbindlicher Nachweis über die Einkommensverhältnisse (aktueller Steuerbescheid) 
vorgelegt werden. Die Staffelung beginnt mit einer jährlichen Mindestschulgebühr von  € 1.200 zuzüglich € 852 
für Ganztagesbetreuung und Mittagessen bezogen auf ein Gesamtjahresbruttoeinkommen von € 29.420  einer 
Familie mit zwei Kindern mit Anspruch auf Hortbetreuung (Hortgutschein). Bis der aktuelle Steuerbescheid 
vorliegt, wird BCS die Flatrate in Rechnung stellen. Erst ab dem darauffolgenden Monat werden die 
einkommensabhängigen Gebühren in Rechnung gestellt. 


